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Medienmitteilung 
 

Geschützte Bezeichnungen werden oft missbräuchlich verwendet 
 

Die Kantonschemiker der Schweiz haben 2015 in einer gemeinsamen nationalen Kampagne 1445 
schweizerische oder europäische Produkte überprüft, die mit geschützten 
Ursprungsbezeichnungen (GUB) oder geographischen Angaben (GGA) beziehungsweise mit den 
Bezeichnungen «Berg» oder «Alp» angepriesen wurden. In 38% der 963 kontrollierten Betriebe 
mussten 313 Produkte beanstandet werden. Diese hohe Beanstandungsquote ist unbefriedigend 
und zeigt, dass die Anbieter von Lebensmitteln den Vorschriften zum Schutz dieser 
Bezeichnungen noch nicht genügend Beachtung schenken. 
 
Ein ausdrückliches Ziel der Lebensmittelgesetzgebung ist der Schutz vor Täuschung der Konsumentinnen 
und Konsumenten im Zusammenhang mit Lebensmitteln. Die Beurteilung der Anpreisung und 
Kennzeichnung von Lebensmitteln (Etikette, Werbung, Ursprungsbezeichnungen, Speisekarte, …) ist 
deshalb eine tagtägliche Aufgabe der Kantonschemiker und ihrer Mitarbeitenden, die für die 
Lebensmittelkontrolle zuständig sind. Diese Kontrollen umfassen das gesamte Spektrum der 
Kennzeichnungsvorschriften. Zur spezifischen Kontrolle von geschützten Bezeichnungen hat der Verband 
der Kantonschemiker der Schweiz (VKCS) deshalb im letzten Jahr eine gemeinsame nationale 
Kontrollkampagne in Betrieben durchgeführt, die Lebensmittel herstellen, verarbeiten, abpacken oder 
kennzeichnen. Die Kontrollen wurden in Restaurationsbetrieben, Bäckereien, Metzgereien, Käsereien, bei 
Grossisten, auf Märkten, in Grossverteilern und bei Detaillisten durchgeführt.  
 
Kontrolliert wurden sowohl die dreissig geschützten schweizerischen Bezeichnungen (GUB, geschützte 
Ursprungsbezeichnung und GGA, geschützte geographische Angabe) als auch geschützte europäische 
Bezeichnungen (ca. 30 von mehr als 1000). Die Schweiz und die EU haben sich verpflichtet, ihre 
geschützten geografischen Angaben gegenseitig anzuerkennen und gegen jegliche Anmassung, 
Nachahmung oder Anspielung zu schützen. 

 
Alle Kantone und das Fürstentum Liechtenstein haben sich an dieser Kampagne beteiligt. Schweiz weit 
mussten bei 50% der kontrollierten Marktstände, in 44% der überprüften Restaurationsbetriebe und in 
39% der kontrollierten Bäckereien nicht konforme Bezeichnungen beanstandet werden. 
 
Von den 625 mit einer geschützten GUB/GGA-Bezeichnung angepriesenen Schweizer Produkten 
handelte es sich in 85 Fällen (14%) um Lebensmittel, welche die Anforderungen zur Verwendung der 
geschützten Bezeichnung nicht erfüllten. Trockenfleisch, das fälschlicherweise mit der Bezeichung 
"Walliser Trockenfleisch GGA" angepriesen wurde und missbräuchlich als "Damassine AOP" bezeichnete 
Spirituosen waren die häufigsten Beanstandungspunkte (täuschende Kennzeichnung). Bei den 
europäischen Produkten musste bei 192 von 721 kontrollierten Produkten die Bezeichnung beanstandet 
werden. "Formaggio Parmigiano Reggiano", "Feta" und "Prosciutto di Parma" waren bei den europäischen 
Produkten die Bezeichnungen, die am häufigsten zu Beanstandungen führten. Die rechtlichen 
Anforderungen bei der Verwendung der Bezeichnungen «Berg» und «Alp» wurden von 100 kontrollierten 
Produkten in 36 Fällen (36%) nicht eingehalten.  
Je nach Art und Schwere der festgestellten Mängel wurden durch die Vollzugsorgane eine Verwarnung 
ausgesprochen oder Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden erstattet. 
 
Diese nationale Kampagne hat deutlich gezeigt, dass die rechtlichen Vorgaben zum Schutz von 
geographischen Bezeichnungen nur ungenügend berücksichtigt werden. Neben den direkt angeordneten 
Massnahmen der Kantonschemiker bei missbräuchlichen Verwendungen geschützter Bezeichnungen 
müssen deshalb auch die betroffenen Branchenverbände in die Verantwortung mit einbezogen werden. 
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Weitere Auskünfte erteilen: 
 

- Deutsch: Dr. Christoph Spinner, Kantonschemiker Thurgau, Tel.: 058 345 53 00 
- Französisch: Dr Patrick Edder, chimiste cantonal de Genève, Tel.: 022 546 56 00 
- Italienisch: Dr Marco Jermini, chimico cantonale Ticino, Tel.: 091 814 61 11 

 

ZUSAMMENFASSENFASSUNG 

 

 

Schweizer Produkte 
mit GUB / GGA 

Produkte aus der EU 
mit GUB / GGA 

Schweizer Produkte 
mit Bezeichnung 
«Berg» / «Alp» 

Anzahl kontrollierte 
Bezeichnungen  

30 33 nicht anwendbar 

Anzahl kontrollierte 
Produkte 

625 721 99 

davon in Ordnung 540 (86%) 529 (73%) 63 (64%) 

Produkte mit den 
meisten 
Beanstandungen 

Damassine (GUB): 
10 beanstandet von 

24 (= 42%) 

Formaggio Parmigiano 
Reggiano (GUB):  

106 beanstandet von 
222 (= 48%) 

nicht anwendbar 

Walliser 
Trockenfleisch 

(GGA): 
7 beanstandet von 18 

(= 39%) 

Feta (GUB):  
16 beanstandet von 49 

(= 33%) 

nicht anwendbar 

 

 

 
 


